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grüßen ist. daß in . den NeUEN Auflagen manche Fehler qauf kirchefirecht
lichem Gebiete, die sich. unbemerkt eingeschlichen natten, ausgemerzt
wurden. Bel einem er VO solchem Umfange ist allerdings fast. eın
Ding der Unmöglichkeıit, jeden unkorrekten USdATUC. f vermeiden. [D
seien er olgende kurze Hinweilse gestattet. en an TE ist. das
„votum NO reddendiı debitum:  ce ungült1ıg, gemacht wird „1am
contracto matrimon10 “ und nıcht erst, wI1e eX De EeXIO 11 101 heißt, „matrı
MmMon10 1am consummato“. Z O Praeceptis E1 DA wird gesagt, daß jemand
der Fasten gelobt hat, aber nıcht Abstinenz halten kann, doch fasten- muß
Dieses Beispiel dürften der Bestimmungen über den Inhalt des Fasten
gebotes N1C. glücklich gewählt sein. Zu 350) ist. T bemerken, daß jemand,
der.sich duelhert hat, des kire.  iıchen Begräbnisses verlustig geht nicht nur,
wenn er gestorben ist. SI coniIletiu 1DS0“, sondern nach DB 1240, auch
CX vulnere inde relato *, ın beiden Fällen aber immer vorausgesetzt, daß

ohne Zeichen der Reue SLAT. Die Erlaubnis, verbotene Bücher z
lesen, können nN1IC. WI1e e 11. E heißt, „Superlores regularium“ geben,
sondern 1Ur die höheren ern; ber in en exemten klerikalen Ordens
genossenschaften, also N1IC. bloß In den Orden Im an De Sacra
mentis ist. hbemerken: wird eın apostolisches Indult verlangt., damı!
bel der Firmung eın einziger ate TUr alle Knaben aufgeste. werde; vgl
agegen can 794, 1’ die Firmung muß nach Can. 470, auch
1m Taufbuch vermerkt werden; 129 die Austeilung der eiligen om-
munion „UNna hora pDOost mer1diem.“ ıst. jetzt allgemein erlaubt ; vgl
can 521, In Verbindung mi C 8367, 4’ 145 wWer sakrilegisch
zelebriert muß nIC „quamprimum. “ beichten; vgl Can 807 ; D: 903
die Irregularität eiectiu natallum wird N1C. aufgehoben „DEeT Drofes-

SsS1onem relig10sam”, sondern nach 9084 1U.  — UrTrCcC. die feierliche Profeß.
Nicht Sanz konsequent dürfte se1ln, 143 anscheinend bewiesen
wird, dıe Pflicht, VOL Limpfang der heiligen Kommunilon 711 eichten, sel

praecepto ecclesiae und dann 22Q gesagt wird, Ta göttlichen Gebotes
INUusSse' man eichten „quando susciplendum est. sacramentum eucharıiıstlae“.

Wie man schon uf den ersten 16 s1e. hbeziehen sıch diese kleinen
Aussetzungen 1U  — auf nebensächliche In Slie Lun deshalb der Gediegen-
heit des ausgezeichneten Werkes durchaus keinen Eintrag, sondern wollen
Iın bescheidener Weise helfen, seinen Wert noch steigern.E  RE  — 88  S  grüßéfi ist es, daß inhden neuen Auflagen manche Fehlef auf kirche%récfit  lichem  Gebiete, die sich. unbemerkt eingeschlichen hatten, ausgemerzt  wurden. Bei einem Werke von solchem Umfange ist es allerdings fast ein  Ding der Unmöglichkeit, jeden unkorrekten Ausdruck zu vermeiden. Es  seien daher folgende kurze Hinweise gestattet. Wegen can. 1111 ist das  „votum non reddendi debitum“ ungültig, wenn es gemacht wird „iam  contracto matrimonio“ und nicht erst, wie es De Sexto n. 101 heißt, „matri  monio jam consummato“. — De Praeceptis n. 211 wird gesagt, daß jemand  der Fasten gelobt hat, aber nicht Abstinenz halten kann, doch fasten muß  Dieses Beispiel dürfte wegen der Bestimmungen über den Inhalt des Fasten  7  gebotes nicht glücklich gewählt sein. Zu n. 350 ist zu bemerken, daß jemand,  der.sich duelliert hat, des kirchlichen Begräbnisses verlustig geht nichthurfl‚_  wenn er gestorben ist „in conflietu ipso“, sondern nach can. 1240, n. 4 auch  „ex vulnere inde relato“, in beiden Fällen aber immer vorausgesetzt, daß  er ohne Zeichen der Reue starb. — Die Erlaubnis, verbotene Bücher z  Jesen, können nicht, wie es n. 712 heißt, „Superiores regularium“ geben,  sondern nur die höheren Obern, aber in allen exemten klerikalen Ordens  genossenschaften, also nicht bloß in den Orden. — Im Bande De Sacra  mentis ist zu bemerken: p. 97 wird ein apostolisches Indult verlangt, dami  4  bei der Firmung ein einziger Pate für alle Knaben aufgestellt werde; vgl.  .dagegen can. 794, $ 1; — p. 98 die Firmung muß nach can. 470, $ 2 auch:  im Taufbuch vermerkt werden; — p. 129 die Austeilung der heiligen Kom-  munion „una .. .. hora post. meridiem“ ist jetzt allgemein erlaubt; vgl.  <can. 821, $ 1 in Verbindung mit can. 867, $ 4; — p. 145 wer sakrilegisch  zelebriert: muß nicht „quamprimum“ beichten; vgl. can. 807; — p.503  die Irregularität ex defectu natalium wird nicht aufgehoben „per 'profes-  ;sionem religiosam“, sondern nach can. 984 nur durch die feierliche Profeß. —  Nicht ganz konsequent dürfte es sein, wenn p. 143 anscheinend bewiesen  wird, _ die Pflicht, vor Empfang der heiligen Kommunion zu beichten, sei  €x praecepto ecclesiae und dann p. 229 gesagt wird, kraft göttlichen Gebotes  müsse man beichten „quando suscipiendum est sacramentum eucharistiae“.  — Wie man schon auf den ersten Blick sieht, beziehen sich diese kleinen  Aussetzungen nur auf nebensächliche Dinge. Sie tun deshalb der Gediegen-  ‘heit des ausgezeichneten Werkes durchaus keinen Eintrag, sondern Wollenflü  S  in _ bescheidener Weise helfen, seinen Wert noch zu steigern.  ; - Münster (West£.).  P. Dr Heribert Jone O.  M. Cap.  3)  :_l)ie‚ Vesperpsalmen der Sonn- und Feiertäge. Weiteren Kreisen  erklärt. Von M. Kardinal' Faulhaber.-12° (342). Verbesserte  und vermehrte Aufl. München 1930, Kösel-Pustet. M. 8.50.  „Möge der ewig. alte und ewig neue, der ewig bekannte und ewig  ‚unbekannte Psalter mehr und mehr das Gebetbuch der Gläubigen werden!“  Dieser Wunsch des hohen Verfassers war der Beweggrund, dieses seit  achtzehn Jahren vergriffene Vesperpsalmenbuch neuverbessert und ver-  mehrt herauszugeben. Was der ehemalige Universitätsprofessor von Straß-  burg unternahm, nämlich die kirchlichen Vesperandachten des Elsässer-  volkes zu vertiefen, das will der Kirchenfürst nunmehr für weitere Volks-  kreise erzielen, wo „dank der liturgischen Bewegung, einer der neuzeit-  S  3  lichen Feuerzungen des Heiligen Geistes, sich manche gottsuchende Seelen  €  ntschlossen haben, das Gebetsleben der Kirche mitzuleben und, sei es  täglich, sei es an Sonn- und Feiertagen, sei es wenigstens an den höchsten  Feiertagen mit der Kirche die Vesper zu beten“. Das lehrreiche Einführungs-'  kapitel „Zum Verstehen der Psalmen im allgemeinen“ sowie die geistvollen  Abhandlungen über die einzelnen Psalmen machen das Buch zu ‚einer  wahren Perle unserer Erbauungsliteratur, für die der Verlag eine würdige,.  e  - vornehme Fassung geschaffen hat.  - Ainz a. DE ;  X  Josef Huber, Spii‘itual.Münster (Westi.). Dr erıber ONe M Cap
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„Möge, der ew1ig alte und ew1g Cder ewig ekannte und ewig
unbekannte Psalter mehr und mehr das Gebetbuch der Gläubigen werden!“
Dieser Wunsch des hohen V erfassers WAar der eweggrund, dieses seit
achtzehn Jahren vergriffene Vesperpsalmenbuch neuverbessert und Vver-
me. herauszugeben. Was der ehemalige Universitätsprofessor VO  an Straß-
burg unternahm, nämlich die kirc.  ıchen Vesperandachten des Elsässer-
volkes vertiefen, das W1  er Kirchenfürst nunmehr für weitere olks-
kreise erzielen, „dank der liturgischen BHewegung, einer der neuzeit-
lichen Heuerzungen des Heiligen Geistes, sich manche gottsuchende Seelen
ntschlossen aben, das Gebetsleben der ırche mıLzuleben und, se1l es

täglich, gel es Aall ONN- un Feiertagen, sel wenigstens den Öchsten
Feiertagen miıt der <ıirche dıe Vesper beten“. Das lehrreiche Einführungs-
kapitel „Zum Verstehen der Psalmen 1mMm allgemeinen “ SOWI1Ee die geistvollen
Abhandiungen über die einzelnen Psalmen machen das uch einer
wahren Perle Erbauungsliteratur, TUr die der ‚erlag ine würdige,

W  S vornehme Fassung geschaffen hat.E  RE  — 88  S  grüßéfi ist es, daß inhden neuen Auflagen manche Fehlef auf kirche%récfit  lichem  Gebiete, die sich. unbemerkt eingeschlichen hatten, ausgemerzt  wurden. Bei einem Werke von solchem Umfange ist es allerdings fast ein  Ding der Unmöglichkeit, jeden unkorrekten Ausdruck zu vermeiden. Es  seien daher folgende kurze Hinweise gestattet. Wegen can. 1111 ist das  „votum non reddendi debitum“ ungültig, wenn es gemacht wird „iam  contracto matrimonio“ und nicht erst, wie es De Sexto n. 101 heißt, „matri  monio jam consummato“. — De Praeceptis n. 211 wird gesagt, daß jemand  der Fasten gelobt hat, aber nicht Abstinenz halten kann, doch fasten muß  Dieses Beispiel dürfte wegen der Bestimmungen über den Inhalt des Fasten  7  gebotes nicht glücklich gewählt sein. Zu n. 350 ist zu bemerken, daß jemand,  der.sich duelliert hat, des kirchlichen Begräbnisses verlustig geht nichthurfl‚_  wenn er gestorben ist „in conflietu ipso“, sondern nach can. 1240, n. 4 auch  „ex vulnere inde relato“, in beiden Fällen aber immer vorausgesetzt, daß  er ohne Zeichen der Reue starb. — Die Erlaubnis, verbotene Bücher z  Jesen, können nicht, wie es n. 712 heißt, „Superiores regularium“ geben,  sondern nur die höheren Obern, aber in allen exemten klerikalen Ordens  genossenschaften, also nicht bloß in den Orden. — Im Bande De Sacra  mentis ist zu bemerken: p. 97 wird ein apostolisches Indult verlangt, dami  4  bei der Firmung ein einziger Pate für alle Knaben aufgestellt werde; vgl.  .dagegen can. 794, $ 1; — p. 98 die Firmung muß nach can. 470, $ 2 auch:  im Taufbuch vermerkt werden; — p. 129 die Austeilung der heiligen Kom-  munion „una .. .. hora post. meridiem“ ist jetzt allgemein erlaubt; vgl.  <can. 821, $ 1 in Verbindung mit can. 867, $ 4; — p. 145 wer sakrilegisch  zelebriert: muß nicht „quamprimum“ beichten; vgl. can. 807; — p.503  die Irregularität ex defectu natalium wird nicht aufgehoben „per 'profes-  ;sionem religiosam“, sondern nach can. 984 nur durch die feierliche Profeß. —  Nicht ganz konsequent dürfte es sein, wenn p. 143 anscheinend bewiesen  wird, _ die Pflicht, vor Empfang der heiligen Kommunion zu beichten, sei  €x praecepto ecclesiae und dann p. 229 gesagt wird, kraft göttlichen Gebotes  müsse man beichten „quando suscipiendum est sacramentum eucharistiae“.  — Wie man schon auf den ersten Blick sieht, beziehen sich diese kleinen  Aussetzungen nur auf nebensächliche Dinge. Sie tun deshalb der Gediegen-  ‘heit des ausgezeichneten Werkes durchaus keinen Eintrag, sondern Wollenflü  S  in _ bescheidener Weise helfen, seinen Wert noch zu steigern.  ; - Münster (West£.).  P. Dr Heribert Jone O.  M. Cap.  3)  :_l)ie‚ Vesperpsalmen der Sonn- und Feiertäge. Weiteren Kreisen  erklärt. Von M. Kardinal' Faulhaber.-12° (342). Verbesserte  und vermehrte Aufl. München 1930, Kösel-Pustet. M. 8.50.  „Möge der ewig. alte und ewig neue, der ewig bekannte und ewig  ‚unbekannte Psalter mehr und mehr das Gebetbuch der Gläubigen werden!“  Dieser Wunsch des hohen Verfassers war der Beweggrund, dieses seit  achtzehn Jahren vergriffene Vesperpsalmenbuch neuverbessert und ver-  mehrt herauszugeben. Was der ehemalige Universitätsprofessor von Straß-  burg unternahm, nämlich die kirchlichen Vesperandachten des Elsässer-  volkes zu vertiefen, das will der Kirchenfürst nunmehr für weitere Volks-  kreise erzielen, wo „dank der liturgischen Bewegung, einer der neuzeit-  S  3  lichen Feuerzungen des Heiligen Geistes, sich manche gottsuchende Seelen  €  ntschlossen haben, das Gebetsleben der Kirche mitzuleben und, sei es  täglich, sei es an Sonn- und Feiertagen, sei es wenigstens an den höchsten  Feiertagen mit der Kirche die Vesper zu beten“. Das lehrreiche Einführungs-'  kapitel „Zum Verstehen der Psalmen im allgemeinen“ sowie die geistvollen  Abhandlungen über die einzelnen Psalmen machen das Buch zu ‚einer  wahren Perle unserer Erbauungsliteratur, für die der Verlag eine würdige,.  e  - vornehme Fassung geschaffen hat.  - Ainz a. DE ;  X  Josef Huber, Spii‘itual.Linz 0Se uber; Spiiritual.‘ '>


